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1 Allgemeine Ziele für die Nutzung 

1.1 Objektbeschrieb 

Bestehendes Bauwerk 

Die Überführung SBB Rangierbahnhof mit Baujahr 1968/69 unterquert den Rangierbahnhof 
Limmattal (RBL). Sie dient als Nord-Süd Verbindung zwischen dem Industrie- und Einkaufs-
quartier Silbern mit dem Autobahnzubringer zur N01 und Dietikon resp. Spreitenbach. Die 
Überführung besteht aus einem 331 m langen, schlaff bewehrten Tagbautunnel aus Stahlbe-
ton. Daran schliessen Rampenbauwerke, ebenfalls aus Stahlbeton, an. Die Rampe Süd bzw. 
Dietikon hat eine Länge von 67 m und die Rampe Nord bzw. Oetwil a.d.L, ist rund 120 m lang. 
Ausserdem wird die Rampe Oetwil a.d.L. rund 28 m nach dem Tunnelportal von zwei SBB 
Brücken (UEF SBB Mutschellenstrasse) überquert, welche bereits vor Erstellung der Überfüh-
rung SBB Rangierbahnhof bestanden. Ein Widerlager für eine weitere Brücke wurde vorberei-
tet bzw. in die Rampenwände integriert, aber bisher nicht genutzt. Der zweizellige Tagbautun-
nel und die Rampen weisen pro Röhre jeweils zwei Fahrstreifen von zusammen 7 m Breite, 
einen Gehweg von 2 m und ein entlang der Mittelwand angeordnetes Bankett von 1 m Breite 
auf. 

Der Tagbautunnel besteht aus sechs Abschnitten, welche in i.d.R. 55.15 m lang sind, ausser 
dem letzten Abschnitt Richtung Dietikon mit einer Länge von 57.65 m. Die Abschnitte sind 
durch umlaufende Dilatationsfugen getrennt. Mittig, zwischen den Dilatationsfugen, sind Ar-
beitsfugen angeordnet, wiederum mit Ausnahme des letzten Abschnitts Richtung Dietikon, 
welcher zwei Arbeitsfugen aufweist. Die Stärke der Bodenplatte variiert im Fahrbahnbereich 
entsprechend dem Dachgefälle der Fahrbahn zwischen 0.75 m und 0.9 m. Im Bereich der 
Gehwege ist die Bodenplatte um 25 cm verdickt. Die Aussenwände messen 0.75 m und die 
Mittelwand ist 0.4 m stark. Die Tunneldecke ist konstant 0.8 m stark und folgt im Querschnitt 
dem Dachgefälle der Fahrbahn.  

Die Rampenbauwerke sind als Wannen ausgebildet und ebenfalls in Abschnitte von 32 m bis 
maximal 47 m Länge unterteilt, wobei die Wände häufiger dilatiert sind. Das mittlere Längsge-
fälle der Rampen ist 0.8% bei der Rampe Nord bzw. Oetwil a.d.L und 1.3% bei der Rampe 
Süd bzw. Dietikon. Die Stärke der Bodenplatten variiert zwischen 0.55 bis 1.20 m (ohne Be-
rücksichtigung der Gehwegverstärkung) und die Wände zwischen 0.35 und 0.40 m. 

Der Tunnel und die anschliessenden Rampenbauwerke liegen in einer Grundwasserwanne 
aus Beton, welche als Träger für die aus in 3 Schichten eingebrachten Bitumenklebemasse 
und 2 Lagen teerfreier Bitumengewebebahnen mit imprägnierter Juteeinlage bestehenden Ab-
dichtung dient. 

Seit der Erstellung des Bauwerks wurden mehrere Instandsetzungsmassnahmen und Repara-
turen ausgeführt. Zuletzt wurde das Bauwerk von 1994 bis 1996 umfassend instandgesetzt. 
Um Undichtigkeiten, vor allem im Bereich der Dilatations- und Arbeitsfugen, zu entgegnen, 
wurden die Dilatations- und Arbeitsfugen bei den Wänden und Decken mit Oberflächenfugen-
bändern (Combiflex) abgeklebt. Wasserführende Risse wurden injiziert und teilweise ebenfalls 
abgeklebt. Ungefähr auf Niveau OK Fahrbahn wurden nahe der Dilatationsfugen Entwässe-

rungsbohrungen durch die Aussenwand ausgeführt. Die Bohrungen schliessen an Schächte  
400 mm im Bereich der Gehwege an, über welche das drainierte Wasser der Strassenentwäs-
serung zugeleitet wird. In der Fahrbahn wurden bei den Dilatationsfugen Fahrbahnübergänge 
(FBÜ) aus Polymerbitumen (Thorma-Joint) eingebaut. In der Tunnelröhre Richtung Oetwil 
a.d.L. sind auch bei den Arbeitsfugen Fahrbahnübergänge aus Polymerbitumen vorhanden, in 
der Röhre Richtung Dietikon nicht. Unterhalb der Fahrbahnübergänge aus Polymerbitumen 
bei den Dilatationsfugen wurden zudem Drainageröhrchen DN 40 eingelegt, welche ebenfalls 

in die Schächte  400 mm entwässern. Während die Drainageröhrchen in der Tunnelröhre 
Richtung Oetwil a.d.L. über die gesamte Fahrbahnbreite eingelegt wurden, sind sie in der 
Röhre Richtung Dietikon nur bis ca. Mitte linker Fahrstreifen vorhanden. Zudem wurde bei den 
Wänden, nach Abtrag des chloridbelasteten Konstruktionsbetons ein 12 cm starker Vorbeton 
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bis 1 m ab OK Gehweg bzw. Bankett erstellt. Schliesslich wurden die Adaptionsbauwerke bei 
den Portalen rückgebaut und die Beschichtung der Wände erneuert. 

Instandsetzung 2022/23 (Drittprojekt Instandsetzung UEF SBB Rangierbahnhof) 

In den Jahren 2022 und 2023 wurde die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) erneuert. 
In diesem Rahmen wurden auch die Wände der Rampe Süd und der Unterführung instand ge-
stellt (1. Instandsetzungsschritt) und Vorversuche für die bevorstehende Sanierung Boden-
platte durchgeführt. 

Instandsetzung ab 2026 (Drittprojekt Instandsetzung UEF SBB Rangierbahnhof) 

Zusammen mit dem Ausbau und der Instandsetzung des Knotens Mutschellen-/Silbernstrasse 
wird die gesamte Bodenplatte sowie die Wände der Rampe Nord instand gestellt (2. Instand-
setzungsschritt). 

Erneuerung Abdichtung Tunneldecke ab 2025 (Drittprojekt SBB) 

Zusammen mit dem SBB-Projekt Erneuerung Rangiertechnik wird die SBB die obenliegende 
Abdichtung der Decke erneuern. Die Ausführung ist 2025-2027 geplant. 

Wannenverbreiterung Mutschellen-/Silbernstrasse ab 2026 

Die vorliegende Nutzungsvereinbarung behandelt die Verbreiterung der Nordrampe nördlich 
der UEF SBB Rangierbahnhof sowie den Ersatz des Fahrbahnbelages und der Abdichtung auf 
der Bodenplatte im Bereich der Nordrampe (inkl. der UEF SBB Mutschellenstrasse). Diese Ar-
beiten des Projekt 82S-82070 Mutschellen-, Silbernstrasse sind ab 2026 geplant. Die Arbeiten 
des 2. Instandsetzungsschritt UEF SBB Rangierbahnhof (siehe Drittprojekt Instandsetzung 
UEF SBB Rangierbahnhof) sollen gleichzeitig mit diesem Projekt ausgeführt werden. 

Folgende Arbeiten an der UEF SBB Rangierbahnhof sind geplant: 

- Verbreiterung der Ausfahrtsspur Silbernstrasse im Bereich der Nordrampe 

(Wannenverbreiterung ostseitig, nördlich der UEF SBB Mutschellenstrasse) 

- Ersatz des Fahrbahnbelages und der Abdichtung auf der Bodenplatte der gesamten Nor-

drampe (inkl. Bereich UEF SBB Mutschellenstrasse) 

Wannenverbreiterung 

Die Verbreiterung der Grundwasserwanne erfolgt auf einer Länge von ca. 70 m entlang der 

Grundstücksgrenze zum Einkaufszentrums Coop Silbern (Parzelle 11623, Stadt Dietikon). Es 

ist eine Verbreiterung bis ca. 3.00 m breite (inkl. Bodenplattenvorsprung ca. 4.50 m) geplant. 

Oberhalb der bestehenden Wannenwand bis auf die Terrainhöhe (Anlieferung Einkaufszent-

rum) ist eine bestehende, private Stützmauer vorhanden. Für die Verbreiterung wird diese be-

stehende Wannenwand sowie diese privaten Stützmauer abgebrochen. Die neue Wannen-

wand der Verbreiterung wird neu bis über das bestehende Terrain geführt und die Neuerstel-

lung bzw. das Versetzen dieser privaten Stützmauer entfällt. Die neue Wannenwand wird, 

ausser im Sichtbereich der Ausfahrtsspur im Bereich des Knoten Mutschellen-/Silbernstrasse, 

mindestens 1.00 m über das Terrain geführt und dient dem Fahrzeugrückhalt und der Absturz-

sicherung. 

Für die Verbreiterung wird die neue Stahlbetonkonstruktion an die bestehende Bodenplatte 

angeschlossen. Die bestehende bituminöse Grundwasserabdichtung wird freigelegt und zwi-

schen der zweischaligen Konstruktion (äussere Stahlbetonwanne und Bodenplatte) weiterge-

führt (sogenannte Schwarze Wanne). Im Übergang von Bodenplatte zu Aussenwand erfolgt 

ein Wechsel von dieser aussenliegenden, bituminösen Abdichtung auf eine Wasserdichte 
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Stahlbetonkonstruktion mit einer aussenliegenden bituminösen Frischbetonverbundfolie (soge-

nannte Gelbe Wanne1). 

Um durch die Verbreiterung der Grundwasserwanne sowie der Erhöhung der Wannenwand 

Veränderungen der Schnittkräfte bzw. Einwirkungen auf die bestehende Bodenplatte zu be-

grenzen ist ein Bodenplattenvorsprung von ca. 1.50m vorgesehen. 

Die bestehende Bewegungsfuge (Dilatationsfuge) in der Bodenplatte bzw. in der Wannen-

wand wird weitergeführt. Die innenseitige Abdichtung dieser Bewegungsfuge erfolgt gemäss 

der gleichen Konzeption, wie sie für die Instandsetzungsarbeiten der UEF SBB Rangierbahn-

hof vorgesehen ist. 

  

 

1 Obwohl die Frischverbundfolie aussen einen bituminösen Aufbau besitzt, ist die Wirkungsweise wie bei einer 
Frischverbundfolie welche rein aus Kunststoffen aufgebaut ist. Im Gegensatz zu einer Schwarzen Wanne benö-
tigt eine sogenannte Gelbe Wanne eine innenliegende wasserdichte Stahlbetonkonstruktion. 
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1.2 Vorgesehene Nutzung, Nutzungsdauer 

1.2.1 Nutzung auf der Bauwerksoberseite 

- SBB Bahnstrecke Zürich HB-Baden im Bereich der UEF SBB Mutschellenstrasse (Objekte 
243-004 und 243-025) 

- Anlieferung Logistik Einkaufszentrum Coop Silbern 

1.2.2 Nutzung auf der Bauwerksunterseite 

- Kantonsstrasse: je 2 Fahrstreifen (Fahrbahnbreite: 7 m), Gehweg bzw. Fuss- und Radweg 
(Breite: 2 m) und Bankett (Breite: 1 m) pro Fahrtrichtung. 

- Nutzung für den motorisierten und nichtmotorisierten Strassenverkehr gemäss SIA 261 
(2020), Tabelle 10 und Artikel 10.3.2. 

- Ausnahmetransportroute: keine. 

- Rettungsroute: keine. 

- Panzerverschiebungsroute: P2 57.5 t 

- Werkleitungen: vgl. Kapitel 2.3.  
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1.2.3 Nutzungsdauer 

Es wird von folgender Nutzungsdauer für die verschiedenen Bauteile ausgegangen: 

Bauteil Neue Bauteile 

(Nutzungsdauer nach der 
Erstellung 2026) 

Entwässerung 50 Jahre 

Abdichtung2 innen (Wände) (2026) 25 Jahre 

Abdichtung Bodenplatte (Bereich 
Komplettersatz) 

50 Jahre 

Belag (Binderschicht), Gussasphalt 50 Jahre 

Belag (Deckschicht), Gussasphalt 25 Jahre 

Fahrbahnübergänge 25 Jahre 

Oberflächenschutz/Beschichtung 

(2026) 
20 Jahre 

 

1.3 Eigentümer / Bauherrschaft 

Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt. 

1.4 Angaben zu vertraglichen Eigentums- und Unterhaltsverhältnissen 

Eigentum / Unterhaltspflicht Bauwerk: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt. 

Die SBB ist gemäss Bauwerksvertrag aus dem Jahr 1967 mitunterhaltspflichtig. 

1.5 Abgrenzungen 

Die vorliegende Nutzungsvereinbarung behandelt die Verbreiterung der Grundwasserwanne 
und des Belagsersatz im Bereich der Nordrampe. Sie ergänzt die Nutzungsvereinbarung der 
Instandsetzungsarbeiten (2. Instandsetzungsschritt) an der UEF SBB Rangierbahnhof welche 
voraussichtlich ab 2026 gleichzeitig mit dem vorliegenden Projekt ausgeführt werden. 

Nicht Bestandteil dieses Projektes sind: 

- Instandsetzungsarbeiten an der gesamten Bodenplatte sowie der Wände der Rampe Nord 
(Drittprojekt Instandsetzung UEF SBB Rangierbahnhof) 

- Erneuerung der aussenliegenden Abdichtung auf der Tunneldecke (Drittprojekt Erneue-
rung Abdichtung Tunneldecke) 

2 Umfeld und Drittanforderungen 

2.1 Allgemein (Bauzeit und Nutzung) 

- Es sind die eidgenössischen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Weisungen betref-
fend Umweltschutz einzuhalten (insbesondere bezüglich Luftreinhaltung auf Baustellen 
und Gewässerschutz). 

- Gewässerschutzbereich: Die ÜF SBB Rangierbahnhof befindet sich im Gewässerschutz-
bereich Au (Quelle: GIS ZH). 

 

2  Oberflächenfugenbänder 
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- Schutzanordnungen Natur und Landschaft: Die Rampe Nord befindet sich teilweise in der 
Hydrologischen Pufferzone IIH5 (Verordnung zum Schutz der Limmatläufe in Dietikon, Ge-
roldswil und Oetwil a.d.L.) 

- Verfahren bei Hinweisen auf Schadstoffbelastungen des Erdreichs: Die Mutschel-
lenstrasse und die angrenzenden Streifen unterliegen als Verkehrsträger dem kommuna-
len Bodenverschiebungsverfahren (Quelle GIS). 

2.2 Während dem Betrieb 

Keine. 

2.3 Durchführung von Werkleitungen 

Es sind folgende Werkleitungen vorhanden: 

- Werkleitungen Rampe Nord bzw. Oetwil a.d.L.: 

 Hinter Wannenwand Rtg. Dietikon im Erdreich, Rohrblock 3 PE 120, Rohrblock 1 PE 60, 
Rohrblock Erschliessung Notrufterminal, Schacht Typ Kg 1000/600. 

 Hinter Rampenwand Rtg. Oetwil a.d.L. im Erdreich, Rohrblock Erschliessung Notrufter-
minal. 

- Transitleitungen unter Gehweg (Fuss-/Radweg) Ostseite (Fahrbahn Oetwil a.d.L.): 

Hinweis: Die Bestandspläne widersprechen sich im Grundriss und im Schnitt. Gemäss den 

Grundrissplänen sind insgesamt 4 Kabelschutzrohre vorhanden (3 x  200mm und 1 x 

100mm), im Schnitt nur deren zwei (2 x  200mm). Es wird angenommen, dass zwei Ka-

belschutzrohre (1 x  200mm und 1 x 100mm) für die BSA nicht ausgeführt wurden. 

 Kabelschutzrohr  200 mm, EKZ, mit Elektroleitung und LWL-Leitungen 

▪ EKZ: 3 x (400AI/35) 

▪ Sunrise UPC: 1 x K28 (LWL 144), 2 x K34 (LWL 432) 

 Kabelschutzrohr  200 mm; Fibre Lac, mit LWL-Leitungen 

▪ Diverse LWL Leitungen:12 Teilrohre (div. Eigentümer bzw. Betreiber) 

- Transitleitungen unter Gehweg (Fuss-/Radweg) Westseite (Fahrbahn Dietikon): 

 Kabelschutzrohre 2 x  200 mm, BSA 

- Entwässerungsleitung  300 mm, entlang des Gehweges (Fuss-/Radweg) in Bodenplatte 

einbetoniert. 

3 Bedürfnisse des Betriebs und des Unterhalts 

- Verkehrsführung während der Bauzeit und künftigen Inspektionen und Instandsetzungsar-
beiten: Der Verkehr auf einer Richtungsfahrbahn (der Verkehr kann auf einer Tunnelseite) 
geführt werden (2+0) bzw. es kann jeweils ein Fahrstreifen abgebaut werden (1+1). 

4 Besondere Vorgaben der Bauherrschaft 

- Sichtbare Werkleitungen jeglicher Art sind in schwarz auszuführen. 

- Die Dichtigkeit der Betonwanne gegenüber dem Belag ist mit einer innenliegenden Abdich-

tung und einem Drainagesystem in den Dilatationsfugen zu gewährleisten. 
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5 Schutzziele und Sonderrisiken 

Erdbeben: 

- Bauwerksklasse:  BWK II  gem. SIA 261 (2020) Art. 16.3 

- Erdbebenzone:  Z1a  gem. SIA 261 (2020) Art. 16.2 

- Baugrundklasse:  C  gem. SIA 261 (2020) Art. 16.2 

Eingeschränkte Gebrauchstauglichkeit nach einem Erdbeben wird toleriert, jedoch kein Trag-
werksversagen. 

Anprall: 

- Fahrzeugrückhalt für LKW (Warenanlieferung/Logistikbereich Einkaufszentrum Silbern) 

Frontaler LKW Anprall bei Verkehrsflächen Fx,k = 180 kN3 

Brand: 

- keine Anforderungen im Bereich des offenen Querschnittes 

Akzeptierte Risiken: 

- Flutung bei hohen Grundwasserständen (Höchsthochwasser) 

- Explosion 

- Sabotage 

- Unvorhersehbare Umwelteinflüsse (Hagel, Blitzeinschlag, usw.) 

- Eingeschränkte Gebrauchstauglichkeit bei Erdbeben, jedoch kein Tragwerksversagen 

- Graffiti 

6 Normbezogene Bestimmungen, weitere Grundlagen 

Es gelten die Bestimmungen folgender Normen und Richtlinien: 

- SIA-Normen, insbesondere SIA 260 bis 267, sowie 269 

- Fachhandbuch Kunstbauten TBA ZH (Stand Juli 2023) 

Anforderungen an die Rissbeschränkung: 

- Neubauteile generell: erhöhte Anforderungen gem. SIA 262 (2013) Art. 4.4.2 

- Neubauteile im Spritzwasserbereich: hohe Anforderungen gem. SIA 262 (2013) Art. 4.4.2 

- Bestehende Bauteile: Risse von  0.3 mm werden toleriert und nicht instandgesetzt, was-
serführende Risse werden abgedichtet (Rissinjektion / Oberflächenfugenband) 

Nachbehandlung von Beton: Anforderungen und NBK (gem. SIA (262 (2013) Art. 6.4.6): 

- Generell: NBK 3 

- Bauteile im Spritzwasserbereich: NBK 4 

 
 
 
 

  

 

3 Einwirkung für vergleichbare Fälle nach SN EN 1991-1-7 (150 kN) und/oder SIA 261 (180 kN). 
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7 Unterschriften 

 

Zürich, ………………. Winterthur, ………………. 

Die Bauherrschaft: Projektverfasser: 

Kanton Zürich IG RoGro 
Baudirektion c/o Rothpletz, Lienhard + Cie AG 
Tiefbauamt Limmatstrasse 50 
Projektieren und Realisieren 8005 Zürich 
Kunstbauten 

 

 

………………………….. ………………………….. 

Damian Lüthi Stefan Bachofner 

15.03.2024 15.03.2024
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